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[bookmark: _Toc209606498]Vorbemerkung
Die sächsischen Veröffentlichungsblätter werden ab dem Jahrgang 2026 barrierefrei nach Maßgabe der Anforderungen aufgrund des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes sowie der Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz erstellt.
Hierfür möchten wir zu den Manuskripten nachfolgende Hinweise geben, um Nachforderungen zu minimieren und Verzögerungen von Veröffentlichungen zu vermeiden.
[bookmark: _Toc209606499]Nichttextliche Elemente (Wappen, Karten, abgebildete Formeln u.ä. – im Folgenden kurz „Abbildungen“)
[bookmark: _Toc209606500]Qualität der Abbildungen
Bitte achten Sie auf 
· ausreichende Kontraste sowie Grau- oder Farbabstufungen und 
· eine Auflösung von mindestens 300 dpi, 
um eine Vermittlung der gewünschten Information auch bei Seheinschränkungen zu ermöglichen.
[bookmark: _Toc209606501]Alternativtexte
Zu Abbildungen im Manuskript muss ein Alternativtext angegeben werden, wodurch es Sehbehinderten ermöglicht wird, die abgebildete Information auch als Text aufzunehmen (z.B. durch Vorlesefunktion). Alternativtexte müssen den nachfolgenden Anforderungen genügen; deren fachliche Abstimmung kann deshalb durchaus aufwendig sein. Die Alternativtexte sind daher zwingend in/mit dem Manuskript mitzuteilen. Sie sind bei der Autorenkorrektur als neuer Prüfgesichtspunkt zu beachten.
[bookmark: _Toc209606502]Anforderungen
(1) Wenn eine Abbildung nur vorhandenen Text – ohne konkretisierende Information – visualisiert, reicht als Alternativtext ein knapper Hinweis.

Beispiel: „Balkendiagramm zum soeben/nachfolgend Ausgeführten“

(2) Soweit die abgebildeten Inhalte nicht im zugeordneten Text beschrieben werden, müssen sie durch den alternativen Text tatsächlich vermittelt werden (nötigenfalls auch durch eine entsprechend umfangreiche Beschreibung).

Beispiel: „Diagramm mit folgenden fünf farbigen Balken:
blau: Höhe 38, lila: Höhe 48, orange: Höhe 54, hellblau: Höhe 46, helllila: Höhe 35“

Hilfreicher Webgenerator für aussagekräftigen Alternativtext (auch z.B. für Flurkarten): https://barrierefreies.design/werkzeuge/ki-generator-alternativer-text-von-bildern 
(zuletzt aufgerufen am 24.09.2025)

Generierte Alternativtexte müssen fachlich geprüft werden!

[bookmark: _Toc209606503]Mitteilung im/mit Manuskript als Pflichtangabe
Alternativtexte können
· bevorzugt direkt im Manuskript per Kommentarfunktion oder
· in einem separaten DOCX-Dokument mit sinngemäßem Dateinamen „Alternativtexte.docx“ oder
· nachrangig im Autorenformular im Feld „Hinweise zur eingereichten Veröffentlichung“
mitgeteilt werden.

Bei Fehlen wesentlicher Alternativtexte fordern wir diese nach und stellen die Bearbeitung bis zur Nachreichung zurück.

[bookmark: _Toc209606504]Prüfung bei Autorenkorrektur
In den Autorkorrekturvorlagen ist generell für Abbildungen das Vorhandensein der Alternativtexte und deren Inhalt prüfen. Mit der Autorvorlage wird ein expliziter Hinweis erfolgen.
Bei Bewegen des Mauszeigers über eine Abbildung erscheint der Alternativtext als „QuickInfo“.
[bookmark: _Toc209606505]Tabellen
Tabellen sind unter Barrierefreiheitsgesichtspunkten wie folgt relevant.

Sogenannte Layouttabellen dienen – wie der Name bereits andeutet – einer rein visuellen Anordnung von Text auf der Druckseite („Layout“) und stellen deshalb für Sehbehinderte eine Barriere dar. Layouttabellen werden bei der Satzbearbeitung in der Regel aufgelöst. In Einzelfällen werden sie jedoch beibehalten (z.B. bei Formularseiten). Im Manuskript muss diesbezüglich nichts beachtet werden.

„Echte“ Tabellen
· Es sollte eine Tabellenbezeichnung/-überschrift geben.
Dieses Element muss jedoch nicht im Veröffentlichungstext stehen; es kann analog Alternativtexten für Abbildungen (s.o.) mitgeteilt werden.
· Zwingend sind Spaltenüberschriften.

Hinweis: Zeilen-Überschriften (also in der Tabelle in der linken Spalte von oben nach unten) möglichst vermeiden.



· Komplexe Strukturen sollten möglichst in mehrere einfache Tabellen aufgelöst werden.

Hinweis: auch über mehrere Spalten oder Zeilen verbundene Zellen zählen als komplexe Strukturen. 

Die barrierefreie Umsetzung von Tabellen wird am Ende des Verlagsprozesses automatisch geprüft (und nötigenfalls nachgearbeitet). Sie muss deshalb in der Autorkorrektur nicht beachtet werden.
